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Empfehlungen der LZK BW zur Patientenaufklärung 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung stellt an eine umfassende und ausführliche Aufklärung der Pa​tienten immer neue und strengere Anforderungen. Um diesen gerecht zu werden, sollte die Aufklärung als aktive Qualitätssicherung therapiebegleitend erfolgen, d. h. der Patient sollte im Rahmen der Be​handlung durch den Zahnarzt behutsam an die Hand genommen werden und mit den Risiken und dem Nutzen der Behandlung vertraut gemacht werden. Im Rahmen des kontinuierlichen Arzt-Patienten-Gespräches kann dies individuell abgestimmt werden.
Ebenso wie ärztliche Eingriffe stellen auch zahnärztliche Eingriffe zum Zwecke der Diagnostik und der Therapie im juristischen Sinne tatbestandsmäßig eine rechtswidrige Körperverletzung dar. Sie bedür​fen daher zu ihrer Rechtfertigung der Einwilligung des betroffenen Patienten. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes stellt die Aufklärungspflicht keine bloße Neben​pflicht aus dem Behandlungsvertrag dar, sondern ist Teil der Heilbehandlung selbst.

Die nachfolgenden Empfehlungen zur Patientenaufklärung sollen Hinweise für die Handhabung der Verpflichtung zur Aufklärung der Patienten sein. Sie beschreiben den Rechtsrahmen der Aufklärungs​pflicht vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes.

Selbstbestimmungsrecht des Patienten und Einwilligung

Auch ein zahnärztlich indizierter und notwendiger Heileingriff in die körperliche Integrität des Patienten stellt tatbestandsmäßig eine Körperverletzung dar. Sie bedürfen daher zu ihrer Rechtfertigung der Einwilligung des betroffenen Patienten. Einwilligung bedeutet die entschlussfreie vorherige Zustim​mung zu der geplanten Maßnahme. Dies folgt aus dem grundrechtlich verankerten Persönlichkeits- und Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. 
Eine rechtswirksame Einwilligung liegt nur vor, wenn der Patient eventuelle Risiken abschätzen und in seine Entscheidung einbeziehen kann, er also ordnungsgemäß aufgeklärt wurde. Nimmt der Zahnarzt einen Heileingriff vor, der nicht von einer wirksamen Einwilligung gedeckt ist, ist dieser rechtswidrig und der Zahnarzt macht sich einer rechtswidrigen Körperverletzung strafbar.
Aufklärung als Voraussetzung der Einwilligung

Neben der Fähigkeit des Patienten zur Einwilligung (s. u. unter „Aufklärungsadressat" und „Aufklärung bei nichteinwilligungsfähigen und minderjährigen Patienten“) ist für die Wirk​samkeit der Einwilligung grundsätzlich erforderlich, dass der Patient – bezüglich dessen er einwilligen soll – aufgeklärt ist. Der Patient muss genau wissen in was er einwilligt. Er kann nur dann wirksam zustimmen, wenn er die zahnärztlichen Maßnahmen und die gegebenenfalls damit verbundenen Gefahren (Risiken) kennt. 

Auch die Aufklärung über bestehende unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten dient dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten und ist daher Voraussetzung einer rechtmäßigen Behandlung.

Erst eine nach vollständiger und gewissenhafter Aufklärung des Patienten wirksame Einwilligung macht den Eingriff in de körperliche Integrität rechtsmäßig. Dies gilt auch, wenn die Behandlung in der eigenverantwortlichen Fortsetzung einer von anderer Seite begonnen Therapie besteht (Urteil des BGH vom 15.03.2005, Az.: VI ZR 313/01). 

Nach einer Entscheidung des OLG München ist es im Rahmen der Aufklärung jedoch nicht erforderlich, dass dem Patienten medizinisches Entscheidungswissen vermittelt wird. Ihm ist lediglich aufzuzeigen, was der Eingriff für seine persönliche Situation bedeuten kann. Er soll Art und Schwere des Eingriffs erkennen. Dazu müssen die Risiken nicht medizinisch exakt und nicht in allen denkbaren Erscheinungsformen dargestellt werden; ein allgemeines Bild von der Schwere und Richtung des konkreten Risikospektrums ist danach ausreichend.
Zu beachten ist aber in jedem Fall, dass die Einwilligung vor dem Eingriff zu erfolgen hat.

Die Einwilligung ist zu jedem diagnostischen oder therapeutischen Eingriff in die körperliche Integrität notwendig, also nicht nur z. B. zu chirurgischen oder prothetischen Maßnahmen, sondern auch zu Injektionen, Vitalitätsprüfungen, Röntgenaufnahmen und der Einnahme von Medikamenten. Allerdings erfordert nicht jede zahnärztliche Behandlungsmaßnahme eine ausdrückliche Aufklärung und Ein​willigung. Die Einwilligung wird – bei einfachen Behandlungsmaßnahmen der täglichen Praxis, zum Beispiel der Verabreichung von Medikamenten ohne gravierende Nebenwirkungen – stillschweigend erteilt, wenn der Patient erkennt was mit ihm geschieht  bzw. warum es geschieht und er dies wider​spruchslos hinnimmt.

Die Aufklärung ist nicht geboten, wenn Art und Risiken der beabsichtigten Behandlung allgemein be​kannt sind oder der Patient bereits genügend aufgeklärt ist, sei es, dass er aus beruflichen Gründen über eigene Fachkunde verfügt oder von einem anderen Zahnarzt über Art und Risiken der Behandlung bereits aufgeklärt worden ist. Gleiches gilt, wenn der Patient ausdrücklich auf die Aufklärung verzichtet. Da das Beweisrisiko, dass der Patient durch einen vorbehandelnden Zahnarzt bereits ausreichend aufgeklärt worden ist oder auf eine Aufklärung ausdrücklich verzichtet hat, bei der/dem behandelnden Zahnarzt liegt, empfiehlt es sich dringend, den Verzicht eines Patienten bezüglich einer Aufklärung von diesem schriftlich bestätigen zu lassen.

Aufklärungsadressat
Aufklärungsadressat ist der einwilligungsfähige Patient und nicht Dritte. Die gebotene Aufklärung eines Patienten kann nicht durch die Aufklärung eines Angehörigen ersetzt werden. Angehörige oder Bekannte dürfen nur mit Zustimmung des Patienten aufgeklärt werden. Es gelten die Regeln der Schweigepflicht. Diese Schweigepflichtregeln gelten grundsätzlich auch für die Aufklärung über zahnärztliche Prognosen oder für die therapeutische Aufklärung.

Ausländer, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, müssen besonders sorgfältig aufgeklärt werden; notfalls unter Hinzuziehung eines anerkannten Dolmetschers (Kammergericht Berlin, Urteil vom 08.05.2008, Az.: 20 U 202/06). Auch sprachkundige Ange​hörige oder Praxismitarbeiterinnen kommen als Übersetzer in Betracht, allerdings muss der ausländische Patient der Hinzuziehung eines Übersetzers zustimmen. Weigert sich der ausländische Patient den Dolmetscher zu bezahlen, so wird der behandelnde Zahnarzt deswegen noch nicht von der Informationspflicht frei, d. h. die Aufklärung des ausländischen Patienten hat eben auf andere Art und Weise in verständlicher Form zu erfolgen.
Es besteht jedoch auf Seiten des Zahnarztes keine Verpflichtung sich mit ausländischen Patienten immer nur per Sprachmittler zu verständigen (Bundesgerichtshof Beschluss vom 18.09.2001, Az.: VI ZR 389/00). Der behandelnde Zahnarzt muss sich jedoch vergewissern, dass bei dem ausländischen Patienten ein ausreichendes Verständnis der deutschen Sprache vorhanden ist. Dies kann beispielsweise durch Kontrollfragen geschehen. Es empfiehlt sich in diesen Fällen auch zu dokumentieren, wie ein ausreichendes Sprachverständnis geprüft wurde, da der Zahnarzt die Beweislast für eine ordnungsgemäße Aufklärung trägt. Dazu gehört auch, dass der Patient in der Lage war dem Gespräch zu folgen.

Auch bei sogenannten Freundschaftsdiensten oder bei unentgeltlicher Behandlung gilt die Aufklä​rungspflicht unvermindert, wenn es sich nicht um einen fachkundigen Kollegen handelt. Eine „Gratisbehandlung“ ändert nichts am Selbstbestimmungsrecht des Patienten.

Aufklärung bei nichteinwilligungsfähigen und minderjährigen Patienten

Bei Patienten, die noch nicht die nötige Verstandesreife besitzen oder die wegen ihres Zustandes (Be​wusstlosigkeit, Schock, Verwirrtheit, Geistesschwäche) nicht in der Lage sind, sich aufklären zu lassen und somit eine rechtswirksame Einwilligung abzugeben, tritt an ihre Stelle als Aufklärungsadressat die/der gesetzliche Vertreter/in.

Bei Minderjährigen ist die Einwilligung zum Eingriff im Regelfall von den Eltern oder sonstigen Sorge​berechtigten oder von deren Beauftragten einzuholen. Grundsätzlich müssen dem Eingriff beide Elternteile zustimmen. Jeder Elternteil kann jedoch den anderen Elternteil ermächtigen, für ihn mitzuhandeln. Bei „Routinefällen“ darf sich der behandelnde Zahnarzt im Allgemeinen ungefragt auf  die Ermächtigung des erschienenen Elternteils verlassen (BGH Urteil vom 15.02.2000, Az.: VI ZR 48/99 in MedR 2001, 42). 
Bei zahnärztlichen Eingriffen schwererer Art mit nicht unbedeutenden Risiken hat sich der Zahnarzt über die Ermächtigung des erschienenen Elternteils zu vergewissern, darf insoweit jedoch von dessen wahrheitsgemäßer Auskunft ausgehen.

Bei schwierigen und weiterreichenden Entscheidungen mit erheblichen Risiken muss sich die/der Zahnärztin/Zahnarzt die Gewissheit verschaffen, dass der nicht erschienene Elternteil mit der vorgesehenen Behandlung einverstanden ist.

Jugendliche unter 18 Jahren haben ausnahmsweise die Befugnis zur Einwilligung, wenn sie hin​reichend reif sind, die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs und seine Gestaltung zu ermessen. In jedem Fall sind aber auch Kinder und Jugendliche in groben Zügen über den vorgesehenen Eingriff und dessen Verlauf zu informieren. Entsprechendes gilt bei der Aufklärung bei geschäftsunfähigen oder beschränkt geschäftsfähigen volljährigen Patienten.
Bei bewusstlosen Patienten hat der Zahnarzt diejenigen Maßnahmen durchzuführen, die im mutmaßlichen Interesse des Patienten zur Herstellung seiner oralen Gesundheit erforderlich sind. Zur Erforschung des mutmaßlichen oder wirklichen Willens des Patienten kann sich ein Gespräch mit den ihm besonders nahestehenden Personen empfehlen. Liegen keine gegenteiligen Anhaltspunkte vor, kann der Zahnarzt davon ausgehen, dass der mutmaßliche Wille des Patienten dem entspricht, was gemeinhin als normal und vernünftig angesehen werden kann. Sobald die Einwilligungsfähigkeit eines Patienten wieder vorliegt, ist diese zur Fortsetzung der Behandlung einzuholen.

Abgrenzung zu weiteren Aufklärungspflichten

Von dieser Eingriffsaufklärung rechtlich zu unterscheiden ist das Recht des Patienten über Befunde und Prognosen aufgeklärt zu werden. Die entsprechende Pflicht des behandelnden Zahnarztes ergibt sich aus dem Behandlungsvertrag.

Sicherungsaufklärung

Ebenfalls von der Eingriffsaufklärung zu unterscheiden ist die sogenannte „Sicherungsaufklärung“, 
d. h. die therapeutisch gebotene Aufklärung zur Gefahrenabwehr für den Gesundheitszustand des Patienten. Sie dient der Gesundheitspflege des Patienten nach der Behandlung, um mögliche drohen​de Gesundheitsschäden abzuwenden, die sich als Folge der Behandlung ergeben können und die der Patient selbst nicht absehen kann.
Das Unterlassen dieser Sicherungsaufklärung stellt einen  Behandlungsfehler dar, der möglicherweise auch als grober Behandlungsfehler von den Gerichten mit der Folge der Beweislastumkehr im Prozess betrachtet werden kann. Die therapeutische Aufklärung ist eine Verhaltensinstruktion, 
· um den Patienten zu einer seinem Gesundheitszustand angepassten Lebensweise (z. B. bei chro​nischen Krankheiten) zu veranlassen,
· für die richtige Einnahme verordneter Medikamente zu sorgen (ggf. unter Hinweis auf die Verträg​lichkeit mit anderen Medikamenten, notfalls in Abstimmung mit dem Hausarzt),
· den Patienten über Folgen und Nebenwirkungen einer Behandlung zu unterrichten (z. B. Führen eines Fahrzeugs, Genuss von Alkohol, Rauchen, Sonneneinwirkung etc.),

· ihn zur rechtzeitigen Mitteilung von Komplikationen aufzufordern oder ihm durch entsprechende Information die Dringlichkeit einer weiteren Behandlung sowie die Einhaltung künftiger Behand​lungstermine klarzumachen,

· die speziellen Risiken wie Nachblutungsgefahr, Infektionen darzustellen; dabei soll keine gestei​gerte Angst beim Patienten herbeigeführt werden (Gefahr von Embolie und Thrombose nicht er​wähnen!),

· ihn auf die Komplikationsdichte verschiedener Risiken und Krankheitsfolgen hinzuweisen, Vor​sorgeuntersuchungen zu empfehlen und ihn aufzufordern, seinen eigenen Körper auf bestimmte Reaktionen zu beobachten.
Hier ist es auch angezeigt, neben dem zu dokumentierenden Sicherungsgespräch dem Patienten schriftliche Warnhinweise mitzugeben. Der Umfang der Sicherungsaufklärung orientiert sich am Um​fang des erfolgten Eingriffs und relativiert sich damit.

Verschiedene Gerichte (OLG Koblenz, Urteil vom 13.05.2004, Az.: 5 U 41/03; OLG Köln, Urteil vom 22.04.1998; OLG München, Urteil vom 23.06.1994; OLG Hamm, Urteil vom 19.10.1987, Az.: 3 U 35/87) haben eine Pflicht zur Aufklärung über die Gefahr der gleichwohl seltenen Durchtrennung des nervus lingualis bei der Entfernung eines Weisheitszahnes bejaht. Auch eine neuere Entscheidung des Thüringer Oberlandesgerichts vom 26.04.2006, Az. 4 U 416/05, bejaht eine solche Aufklärung, Das Gericht betont jedoch, dass eine fehlende Aufklärung nur dann zu einer Haftung des Behandlers führt, wenn sich der Patient sonst in einem ernsthaften Entscheidungskonflikt über die Durchführung des Eingriffs befunden hätte. Dies bedeutet, dass der Patient in einem solchen Fall darzulegen hat, dass er bei durchgeführter Aufklärung ernsthaft die Option des Behandlungsabruchs in Erwägung gezogen hätte. Kann er das nicht, so entfällt trotz nicht durchgeführter Aufklärung die Haftung des Behandlers.
Kostenaufklärung (wirtschaftliche Aufklärung)
Nicht zu den Aufklärungspflichten im eigentlichen Sinne gehört die Pflicht, den Patienten über die voraussichtlichen Behandlungskosten und sich einem daraus ergebenden Kostenrisiko zu informieren (sog. Kostenaufklärung oder wirtschaftliche Aufklärung) In diesem Zusammenhang dürfen jedoch nicht die teilweise erheblichen Kosten einer Behandlung und die wegen der angespannten Finanzlage möglicherweise zunehmend kritischeren Überprüfung der Kostenerstattungspflicht durch die Kranken​versicherer unbeachtet bleiben.
Vertragliche Beziehungen gibt es zwar nur zwischen dem Zahnarzt und dem Patienten, die private Krankenversicherung ist grundsätzlich alleinige Angelegenheit des Patienten, dennoch trifft den Zahnarzt eine Fürsorgepflicht als Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag mit Auswirkungen auf das Dreiecksverhältnis Zahnarzt – Patient – privater Versicherung, die zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen bzw. Honorarverlusten zu beachten sind. Diese Fürsorgepflicht für den Vertragspartner hat sich aus dem moralisch fundierten Gebot von Treu und Glauben entwickelt. Heute geht diese Fürsorgepflicht soweit, dass der Zahnarzt zugunsten des Patienten alles tun muss, damit dieser die sich aus dem Versicherungsvertrag ergebende Erstattung auch erhält. 
Aus diesem Grund sollte bei allen prothetischen oder kieferorthopädischen Behandlungsabsichten vor Beginn der Behandlung dem Patienten ein Heil- und Kostenplan vorgelegt werden, unabhängig davon, ob der Patient das wünscht oder nicht. Diese Gebührenübersicht wird selbstverständlich auch in Rechnung gestellt. Es erfolgt die Übergabe an den Patienten mit der Bitte, diese der privaten Krankenversicherung vorzulegen, um die Kostenübernahme vor Behandlungsbeginn zu klären. Entsprechende Eintragungen in der Behandlungskarte sind selbstverständlich erforderlich. Kommt der Patient zum angesetzten Behandlungstermin nach einer Wartezeit von ca. 3 Wochen, kann die prothetische Behandlung begonnen werden, ohne nachzufragen, wie die Versicherung reagiert hat bzw. ob der Patient den Plan überhaupt vorgelegt hat, denn die Abklärung der Frage, ob die Versicherung die anfallenden Kosten übernimmt, ist Sache des Patienten (OLG Düsseldorf, U. v. 20.05.1999, Az: 8 U 181/99).
Mit der Übergabe des Heil- und Kostenplanes und dem Hinweis zur Vorlage beim Versicherer ist die Fürsorgepflicht mithin erfüllt. Folgendes sollte im Rahmen der wirtschaftlichen Aufklärungspflicht vor der Behandlung angesprochen werden, wobei korrekte Rechnungserstellung natürlich vorausgesetzt wird:
1.
Abrechnung und Erstattung zahnärztlicher Leistungen folgen unterschiedlichen Rechtsnormen ohne gegenseitige Präjudikation und müssen sich nicht decken.

2.
Für Zahnärztinnen/Zahnärzte gelten allein die Vorschriften von GOZ und GOÄ, Erstattungs​richtlinien sind keine Rechnungsvorschriften.

3.
Beträge, die nicht oder nicht voll erstattet werden, sind in voller Höhe zu bezahlen. Einschränkun​gen bezüglich der Erstattung müssen im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sein und ge​hen zu Lasten des Versicherten.

4.
Die Frage BEL/BEB sollte durch einen Labor-HKP im Vorfeld geklärt werden.

5.
Bei häufig monierten Abrechnungen (z. B. dentinadhäsive Compositerekonstruktion mit Analogbe​rechnung nach GOZ-Pos. 214 - 217) empfiehlt sich ein Hinweis auf Erstattungsschwierigkeiten bei manchen Versicherern.

6.
Die Analogbewertung nach § 6 Abs. 2 GOZ obliegt allein der Zahnärztin/dem Zahnarzt, die/der allein den gleichwertigen Zeit- und Materialaufwand kennt. Ein Selbstbestimmungsrecht der Versicherungen („wir halten die Position xy für angemessen“) sieht die GOZ nicht vor. Betriebs​wirtschaft gilt nicht nur für die Versicherungen bei ihren regelmäßigen Beitragserhöhungen.

Ist für die/den behandelnde/n Zahnärztin/Zahnarzt jedoch erkennbar zweifelhaft, ob eine Behandlung als medizinisch notwendig angesehen wird oder nicht, muss der Patient darauf hingewiesen werden, dass die in Aussicht genommene Behandlung möglicherweise vom Krankenversicherer nicht als notwendig anerkannt werden könnte und der Versicherer dementsprechend auf die Kosten der zahnärztlichen Behandlung keine Erstattung leistet.
Das Gleiche dürfte gelten, wenn die/der Zahnärztin/Zahnarzt routinemäßig eine Honorarvereinbarung (§ 2 GOZ) mit Patienten abschließt und bekannt ist, dass der vereinbarte, über den üblichen Betrag hinausgehende Betrag regelmäßig der Beihilfestelle oder der privaten Krankenversicherung nicht ersetzt wird, weil für den höheren Betrag keine ausreichende Begründung (§ 5 GOZ) gegeben wird.  

Bei zwei zahnmedizinisch gleichermaßen indizierten und Erfolg versprechenden Behandlungsalterna​tiven hat die/der behandelnde Zahnärztin/Zahnarzt auch aufzuklären, wenn sich die eine als deutlich teurer darstellt (z. B. krestale Implantinsertion/Basalosseointegrationsmethode). Es kann geboten sein, darauf hinzuweisen, dass der Kostenerstattungsanpruch – bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen – jedenfalls in Höhe der kostengünstigeren Versorgung besteht, um dem Patienten die Entscheidung für die aufwendigere Behandlungsalternative nicht von vornherein zu verschließen. 
Nach einer Entscheidung des OLG Schleswig vom 13.10.1993, Az.: 3 O 129/90, muss der Zahnarzt den Patienten von der Erforderlichkeit einer vorherigen Funktionsanalyse, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht getragen wird, in Kenntnis setzen und darauf hinweisen, dass diese Kosten von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übernommen werden. Versäumt er dies und führt die Behandlung ohne Funktionsanalyse durch, liegt ein Behandlungsfehler vor.
Zum Gespräch mit dem Patienten hier noch folgende juristische Anmerkungen:
· Im Einzelfall können inzwischen auch die gesetzlichen Krankenkassen gemäß § 28 Abs. 2 Satz 9 SGB V zur Kostentragung verpflichtet sein. 

· Die „medizinische Notwendigkeit“ gemäß § 1 Abs. 2 MB/KK als Voraussetzung der Erstattungs​fähigkeit bei privaten Krankenversicherungen beinhaltet auch Außenseitermethoden. So wird die balasseointegrierte Methode heute als gleichwertig angesehen, die mit der Medizinproduktezulas​sung befassten Behörden haben die CE-Kennzeichnung für die im Rahmen der balasseointegrier​ter Methode verwendeten sog. BOI-Implantate und ihre Anwendung ausgesprochen. 
· Nach dem Urteil des BGH vom 12.03.2003, Az. IV ZR 278/01 ist eine Heilbehandlungsmaßnahme medizinisch notwendig, wenn es sich nach den objektiven medizinischen Befunden und den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig anzusehen. Dies ist im Allgemeinen dann der Fall, wenn eine  wissenschaftliche anerkannte Behandlungsmethode zur Verfügung steht, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen oder zu lindern. Die zusätzliche Einbeziehung von Kostengesichtspunkten lässt sich aus § 1 Abs. 2 MB/KK nicht entnehmen; die Notwendigkeit einer Heilbehandlung ist aus Sicht des Versicherungsnehmer allein aus der medizinischer Sicht zu beurteilen.  
Nach Ansicht des OLG Köln (Urteil vom 23.03.2005, Az.: 5 U 144/04) ist jeder Zahnarzt gut beraten, wenn er sich ausschließlich auf gesicherte Kostenerstattungszusagen der Versicherer stützt, keine persönlichen Interpretationen abgibt und den Patienten vor Behandlungsbeginn auf die Risiken der Kostenerstattung hinweist. Die Dokumentation des Beratungsgespräches ist unverzichtbar, insbesondere dann, wenn der Patient den Behandlungsbeginn wünscht, ohne dass die Kostenzusage des Versicherers vorliegt. Erfreulicherweise stellt das Gericht klar, dass es Aufgabe des Patienten ist, sich um seine Versicherungsangelegenheiten selbst zu kümmern und dem Arzt/Zahnarzt lediglich die Hinweispflicht bezüglich evtl. Erstattungsrisiken obliegt.

Da es sich bei der wirtschaftlichen Aufklärung, im Gegensatz zur eigentlichen Aufklärungspflicht, nur um eine Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag handelt, muss im Streitfalle nicht die/der Zahn​ärztin/Zahnarzt eine ordnungsgemäße Aufklärung beweisen, sondern der Patient muss beweisen, dass diesbezüglich eine Pflichtverletzung vorlag.
Die Pflicht zur Aufklärung in diesem wirtschaftlichen Bereich kommt auch im Zusammenhang mit der Kostenerstattungsregelung des § 13 Abs. 2 SGB V zum Tragen. Die Zahnärztinnen/Zahnärzte müssen den aufklärungsbedürftigen Patienten darauf hinweisen, dass mit der Wahl der Kostenerstattung wegen der anders gestalteten Abrechnung Kosten verbunden sein können, die von der Krankenkasse nicht übernommen werden, selbst wenn die Leistung ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und notwendig (§ 12 Abs. 1 SGB V) ist. Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Patienten auch im Wege der Kostenerstattung nicht beanspruchen (Urteil des BSG vom 25.09.2000, Az.: B 1 KR 24/99 R). Auch hierüber muss eine Aufklärung des Patienten erfolgen. 
Ziel der Aufklärung
Die Aufklärung soll den Patienten in die Lage versetzen, in Kenntnis der Notwendigkeit, des Grades der Dringlichkeit sowie der Tragweite der zahnärztlichen Behandlungsmaßnahme eine auch aus zahnärztlicher Sicht vernünftige Entscheidung zu treffen.

Zugleich soll dem Patienten ermöglicht werden, die Nutzen und Risiken der zahnärztlichen Behandlung gegeneinander abwägen.

Die Entscheidung wird in der Regel in der Einwilligung in den zahnärztlichen Heileingriff liegen, sie kann aber auch in der Ablehnung der Behandlung bestehen. Auch wenn dies aus zahnärztlicher Sicht unvernünftig oder unvertretbar erscheint, ist die/der Zahnärztin/Zahnarzt an diese Entscheidung des Patienten gebunden.

Allgemeiner Aufklärungsinhalt der Eingriffsaufklärung

Aufzuklären ist über Anlass, Dringlichkeit, Umfang, Schwere typischer Risiken, Art, Folgen und mög​liche Nebenwirkungen des geplanten Eingriffs, seine Heilungs- und Besserungschancen, Folgen einer Nichtbehandlung und über Behandlungsalternativen (Urteil des OLG Naumburg vom 05.04.2004, Az. 1 U 105/03 Schmerzensgeldanspruch bei Nichtaufklärung über Alternativen; OLG Stuttgart vom 12.07.2005, Az.: 1 U 25/05 Knochenersatzmaterial ./. Beckenknochentransplantation). Insoweit kommen eine Diagnoseaufklärung, eine Verlaufsaufklärung und eine Risikoaufklärung in Betracht.
Eine in der Sprechstunde ausgehändigte Broschüre oder ein vor der Untersuchung ausgehändigtes Merkblatt allein genügen nicht. Der Patient muss in einem persönlichen Gespräch mit dem Zahnarzt in einer ihm verständlichen Form über die beabsichtigten Behandlungsmaßnahmen, Risiken und Folgen umfassend informiert  werden und die Gelegenheit bekommen, Fragen zu stellen. Der Zahnarzt darf dabei nicht vorschnell davon ausgehen, dem Patient seien bestimmte Risiken – ev. auf Grund seiner Vorbildung – bekannt. 
Inhalt und Umfang der Aufklärung im Einzelnen
Diagnoseaufklärung
Die Aufklärung über die Diagnose hat insoweit zu erfolgen, als sie die Aufklärung der Behandlung vor​bereitet. Es genügt die Information des Patienten über den zahnärztlichen Befund im Groben. Zur Dia​gnoseaufklärung gehört beispielsweise, dass der Patient, der die/den Zahnärztin/Zahnarzt wegen eines schmerzenden Zahnes aufsucht, von diesem auf die mögliche Behandlungsbedürftigkeit wei​terer Zähne hingewiesen wird.

Aus therapeutischen Gründen kann die Aufklärung über die Diagnose eingeschränkt oder sogar kon​traindiziert sein. Wenn die Einwilligung eines Patienten in eine mit Gefahren verbundene Untersu​chungs- und Behandlungsmaßnahme nur dadurch zu erreichen ist, dass die/der Zahnärztin/Zahnarzt auf die Art und Bedeutung der Krankheit hinweist, so darf die/der Zahnärztin/Zahnarzt auch bei schweren Erkrankungen (z. B. Mundhöhlen-Carzinom) davor grundsätzlich nicht zurückschrecken. Im Übrigen ist die/der Zahnärztin/Zahnarzt jedoch nicht zu einer restlosen und schonungslosen Aufklä​rung über alle möglichen Krankheitssymptome verpflichtet, sondern muss das Gebot der Mensch​lichkeit beachten und das körperliche und seelische Befinden des Patienten berücksichtigen.

Verlaufsaufklärung
Eine „Verlaufsaufklärung“ soll den Patienten in groben Zügen über die Entwicklung seines Zustandes sowohl bei Ausbleiben der Behandlung als auch hinsichtlich der Aussicht, wie sich die Folgen und Erfolgschancen der Therapie entwickeln, sowie über Art, Umfang, Risiken und Schmerzen der Thera​pie informieren. Hierher gehört auch die Information über alternative Behandlungsmethoden.

Der unterlassene Hinweis auf eine kostengünstigere, genauso Erfolg versprechende Heilmaßnahme kann gegenüber der/dem behandelnden Zahnärztin/Zahnarzt zum berechtigten Anspruch führen, die Kostendifferenz auszugleichen. Bei einer Extraktion im Frontzahnbereich, ist in geeigneten Fällen auf die alternative Wurzelspitzenresektion oder gar auf die Implantationsmöglichkeit bei gegebener Indikation zu verweisen. 

Die Wahl der Behandlungsmethode ist jedoch primär Sache der/des Zahnärztin/Zahnarztes. Bestehen jedoch mehrere gleichwertige Behandlungsmethoden, welche unterschiedliche Risiken und Erfolgs​chancen haben, so muss dem Patienten durch entsprechende vollständige zahnärztliche Aufklärung die Wahlmöglichkeit belassen bleiben, welche Behandlungsmethode angewandt werden soll. Nach dem Urteil des BGH vom  15.03.2005, Az.: VI ZR 319/04, dient auch die Aufklärung über bestehende unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten und ist daher Voraussetzung einer rechtmäßigen Behandlung. Erst eine nach vollständiger und gewissenhafter Aufklärung des Patienten wirksame Einwilligung macht den Eingriff in die körperliche Integrität rechtsmäßig. Dies gilt auch, wenn die Behandlung in der eigenverantwortlichen Fortsetzung einer von anderer Seite begonnen Therapie besteht. 

Beim Abweichen von sog. schulmedizinischen Behandlungsmethoden sollte über die damit ver​bundenen Chancen und Risiken sowie die Kosten, die für den Patienten entstehen können, aufgeklärt werden.
Bei einer Implantatbehandlung muss die/der Zahnärztin/Zahnarzt über die verschiedenen Methoden (krestale Methode/balasseointegrierte Methode) im Zusammenhang mit der beim Patienten gege​benen Indikation aufklären. Nur wenn dies vollständig erfolgt, liegt beim Patienten eine vollwertige Einwilligung im Sinne eines „informed consent“ vor. Die Einwilligung des Patienten bezieht sich nur auf eine Aufklärung, die alle geeigneten Behandlungsmethoden nach dem neuesten Stand der medizini​schen Wissenschaft einbezieht.
Risikoaufklärung
Im Vordergrund der Aufklärungspflicht steht die sogenannte „Risikoaufklärung", d. h. Aufklärung über die Risikowahrscheinlichkeit eines Misserfolges sowie die möglichen Folgen der geplanten Behand​lung.

Der Patient muss über Risiken aufgeklärt werden, die normalerweise einem Patienten wesentlich er​scheinen oder die diesem besonderen Patienten offenbar erheblich sind (patientenbezogene Auf​klärung).

Der Grad der Häufigkeit bzw. Seltenheit eines mit der Therapie verbundenen typischen Risikos ent​scheidet nicht über die Aufklärungsbedürftigkeit. Maßgeblich ist vielmehr die Bedeutung, die das Risi​ko für die Entschließung des Patienten haben kann. Dazu muss der Patient jedoch in die Lage versetzt werden, dieses Risiko zutreffend einzuschätzen. Der Patienten muss eine allgemeine Vorstellung von der Schwere des Eingriffs und den spezifisch mit ihm verbundenen Risiken vermittelt werden. Über derartige spezifische und typische Risiken ist der Patient immer zu informieren, auch dann wenn diese besonders selten sind. Je nachteiliger und dauerhafter sich ein Misserfolg oder eine unerwünschte Nebenfolge auswirken kann, umso notwendiger ist eine umfassende Information auch über entfernt liegende Risiken.

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass es nicht auf die Risikohäufigkeit, sondern auf die Typizität der Risiken ankommt (vgl. BGH, Urteil vom 15.02.2000, Az.: VI ZR 48/99, in MedR 2001, 42).

Neben den spezifischen und typischen Risiken bestimmt die sachliche und zeitliche Notwendigkeit des Eingriffs den Umfang der Aufklärung.

In Fällen, in denen der Eingriff nicht zur Abwendung einer akuten zahnmedizinischen Gefahr er​forderlich ist, sind besonders strenge Anforderungen an die Aufklärungspflicht zu stellen. In diesen Fällen kann es auch geboten sein, über Risiken aufzuklären die nicht nur eingriffsspezifisch sind, sondern generell mit dem Eingriff verbunden sein können, z. B. Extraktion statt Zahnerhaltung.

In der neuesten Rechtsprechung zur Aufklärung wird vom BGH deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Grundaufklärung in jedem Fall verlangt und für diesen Fall auch eine Haftung für nicht aufklärungs​pflichtige Risiken bejaht werden müsse. Das bedeutet, verwirklicht sich ein Risiko, über das der Patient aufgeklärt worden ist, spielt es regelmäßig keine Rolle, ob daneben auch andere Risiken, die sich nicht verwirklicht haben, hätten erwähnt werden müssen. Verwirklicht sich aber ein zweites aufklärungs​pflichtiges Risiko, über das der Patient nicht aufgeklärt worden ist, haftet der Arzt für beide Risiken, also auch für das Risiko, über das er aufgeklärt hat (BGH, Urteil vom 30.01.2001, Az. :VI ZR 353/99 in MedR 2001, 421). Es bleibt nun abzuwarten, wie diese Rechtsprechung weiter präzisiert wird.
Im Hinblick auf einzelne Sachverhalte bestimmt die obergerichtliche Rechtsprechung den Umfang der Aufklärung. Diese vertritt unterschiedliche Auffassungen, so dass Einzelfälle individuell geprüft werden sollten (vgl. zur Leitungsanästhesie nervus lingualis OLG Stuttgart, Urteil vom 17.11.1998, Az.: 14 U 69/97, OLG Zweibrücken, Urteil vom 20.02.2000, Az.: 5 U 25/99, LG Göttingen, Urteil vom 06.12.2000, Az.: 8 O 142/99, OLG Koblenz vom 13.05.2004, Az.: 5 U 41/03; zum Hinweis auf eine allergische Reaktion bei Füllstoff LG Kiel, Urteil vom 03.12.1998, Az.: 10 S 68/98; zur Weisheitszahnextraktion durch Kieferchirurgen AG Neuruppin, Urteil vom 02.02.2000, Az.: 2 C 1137/98; OLG Köln, 12.03.2003, Az.: 5 U 52/02). 
In einer Entscheidung vom 26.04.2006 hat das OLG Thüringen, Az.: 4 U 416/05 festgestellt, dass die versäumte Aufklärung vor der Weisheitszahnentfernung  über das Risiko einer dauerhaften Schädigung des Zungennervs durch eine Leitungsanästhesie in dem Fall nicht zur Haftungsbegründung führe, da der Patient sich auch bei richtiger Aufklärung für eine OP entschieden hätte. 
Das OLG Brandenburg hat in seinem Urteil vom 29.05.2008, Az.: 12 U 241/076 einen Zahnarzt allein deshalb zur Zahlung von EUR 3.000,-- Schmerzensgeld verurteilt, weil er eine Patientin im Rahmen einer sonst regelgerechten Implantierung nicht über das Risiko eines Implantatverlustes aufgeklärt hatte. Er ging davon aus, dass die Patientin als Physiotherapeutin über ausreichende Kenntnisse verfüge.  
Zeitpunkt der Aufklärung

Die Aufklärung als Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung muss zu einem Zeitpunkt erfolgen, in dem der Patient noch im Vollbesitz seiner Erkenntnis- und Entscheidungsfähigkeit ist und somit durch hinreichende Abwägung der für und gegen den Eingriff sprechenden Gründe seine Entscheidungs​freiheit und damit sein Selbstbestimmungsrecht in angemessener Weise wahren kann (BGH, Urteil vom 17.03.1998, Az: VI ZR 74/97).
Dies hat zur Folge, dass die Aufklärung vor der eigentlichen Behandlung zu erfolgen hat und dem Patienten eine Überlegungsfrist verbleibt, vorausgesetzt, die Dringlichkeit der Maßnahmen lässt dies zu. Der Patient sollte noch nicht auf den Eingriff medikamentös vorbereitet sein.

Es empfiehlt sich daher, bereits bei der Erstellung des Heil- und Kostenplanes bzw. bei dem mit dem Patienten geführten Gespräch über die Behandlungsplanung auch eine Aufklärung des Patienten über mögliche Risiken vorzunehmen und dies schriftlich zu dokumentieren.
Zusammenfassend kann man folgende Fallgruppen für den Zeitpunkt des Aufklärungsgespräches unterscheiden:

1.
Risikoarme kleinere Eingriffe (normale Eingriffe)

Werden sog. normale Eingriffe, wie im zahnärztlichen Bereich nahezu ausschließlich üblich, ambu​lant durchgeführt, kann das Aufklärungsgespräch am Tag des Eingriffes durchgeführt werden. (BGH, MedR 2001,42). Es muss aber von der operativen Behandlung deutlich abgesetzt sein.

Findet der Eingriff stationär statt, genügt es, das Aufklärungsgespräch am Vortag, nicht jedoch erst am Vorabend des Eingriffes zu führen
2. Risikoreiche, schwierige Eingriffe
Bei Eingriffen dieser Fallgruppe hat das Aufklärungsgespräch unabhängig davon, ob der Eingriff ambulant oder stationär stattfindet, bei Festlegung des Operationstermins stattzufinden.

3.
Narkoserisiken
Über Narkoserisiken kann auch am Vorabend einer Operation aufgeklärt werden.

4.
Diagnostische Eingriffe

Auch hier genügt die Aufklärung am Tag des Eingriffes. Dabei ist jedoch tunlichst der Eindruck zu vermeiden, der diagnostische Eingriff folge direkt auf das Aufklärungsgespräch und sei unabding​bare Voraussetzung für die bereits auf den Folgetag angesetzte Operation.

5.
Interoperative Erweiterungen
Ist eine mögliche Erweiterung des Eingriffes bereits vor Beginn des Eingriffes denkbar, so hat die Aufklärung des Patienten entsprechend 1.-4. vor Beginn des Eingriffes stattzufinden.

Stellt sich die Notwendigkeit der Erweiterung des Eingriffes erst während seiner Vornahme heraus, ist der Patient aus der Narkose zurückzuholen und aufzuklären, wenn die Narkosewirkungen ab​geklungen sind (vgl. 1.-4.).

Dort wo die Operation aus medizinischen Gründen nicht abgebrochen werden kann, darf die interoperative Erweiterung nur dann vorgenommen werden, wenn sie von der mutmaßlichen Einwilligung des Patienten gedeckt ist. Die/der Zahnärztin/Zahnarzt muss also anstelle des Patienten eine hypothetische Entscheidung treffen.

6.
Notoperationen und kurzfristige diagnostische Abklärungen vor einem Eingriff

Liegen die für die Operationsindikation entscheidenden Befunde oder Voruntersuchungser​gebnisse erst während des Eingriffes vor oder handelt es sich um eine Notoperation, kann das Aufklärungsgespräch entweder gar nicht oder erst kurz vor dem Eingriff durchgeführt werden. Erforderlichenfalls ist es nach dem Eingriff nachzuholen. Zugunsten der/des Zahnärztin/Zahnarz​tes ist in solchen Fällen jedoch regelmäßig von einer mutmaßlichen Einwilligung des Patienten auszugehen, so auch das OLG München in seinem Urteil vom 21.09.2006, Az.: 1 U 2175/06.
Aufklärungsgespräch

Die Aufklärung muss individuell in einem Gespräch zwischen behandelnder/behandelndem Zahnärztin/ Zahnarzt und Patienten erfolgen. Dieses persönliche Gespräch darf nicht durch Formulare ersetzt werden; Formulare können das Aufklärungsgespräch lediglich vorbereiten, den Patienten in die Lage versetzen Fragen zur Behandlung zu stellen bzw. als Dokumentation des Aufklärungsgespräches dienen (vgl. BGH, Urteil vom 15.02.2000 in MedR 2001, 42).
Eine Delegation an nichtzahnärztliches Personal, wie Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnmedi​zinische Fachassistentinnen, Zahnmedizinische Verwaltungsassistentinnen oder Dentalhygienike​innen, oder auch Angehörige des Patienten, ist  n i c h t  zulässig.
Die Aufklärung muss in einer für den Patienten behutsamen und verständlichen Weise erfolgen, d. h. die/der Zahnärztin/Zahnarzt hat die Aufklärung dem Wissensstand des Patienten anzupassen und sich davon zu überzeugen, dass die Information verstanden worden ist.

Reichweite der Aufklärung

Die in Folge einer Aufklärung vom Patienten erteilte Einwilligung umfasst nur solche Eingriffe, die Ge​genstand des Aufklärungsgespräches waren. 
Ist für eine/n Behandler/in unvorhersehbar, ob möglicherweise ein operativer Eingriff auf weitere Bereiche ausgedehnt werden muss, so ist der Patient hierüber vor dem Eingriff zu unterweisen. Stellt sich z. B. erst während der Operation heraus, dass ein weitergehender Eingriff erforderlich ist, muss die/der Zahnärztin/Zahnarzt die Risiken einer Unterbrechung der Operation gegenüber den Risiken der weiteren Durchführung gegeneinander abwägen (z. B. Störung der Geschmacksempfindlichkeit bei Entfernung eines Weisheitszahnes). Hierbei ist der mutmaßliche Wille des betroffenen Patienten zu berück​sichtigen. Eine mutmaßliche Einwilligung liegt vor, wenn der Eingriff im wohlverstandenen Interesse des Patienten liegt und dieser einwilligen würde, wenn er es könnte.

Dokumentation der Aufklärung

Bei sämtlichen Eingriffen sollte der wesentliche Inhalt, der Zeitpunkt und der Grund für die Aufklärung bzw. die besonderen Gründe, aus denen von einer bestimmten Aufklärung abgesehen wurde, schrift​lich in der Patientenkartei oder den Krankenakte dokumentiert werden. Zwingend notwendig ist dies nicht, aber es empfiehlt sich aufgrund der Beweislast für die erfolgte Aufklärung. Dies gilt auch, wenn der Patient ausdrücklich auf eine an sich erforderliche Aufklärung verzichtet hat.
Auch wenn ein Patient eine risikobehaftete Leistung verlangt, empfiehlt es sich dies zu dokumentieren; denn im Nachhinein können hier bei fehlender Dokumentation im Rahmen einer möglichen gericht​lichen Auseinandersetzung Probleme auftreten.

Weitere Informationen finden Sie unten im Kapitel „Dokumentation“.
Schlussbemerkung

Erfahrungsgemäß ist es für den Patienten nicht immer leicht, seiner/seinem Zahnärztin/Zahnarzt einen sogenannten Kunstfehler, also einen schuldhaften Behandlungsfehler, nachzuweisen. Viel einfacher und Erfolg versprechender ist es, gegen die/den Zahnärztin/Zahnarzt den Vorwurf zu erheben, nicht ausreichend über die Folgen und Risiken einer bestimmten Behandlungsmaßnahme aufgeklärt worden zu sein. In diesem Fall muss dann nämlich von Seiten der/dem behandelnden Zahnärztin/ Zahnarzt bewiesen werden, dass der Patient hinreichend aufgeklärt wurde. 
Auf diese Weise lässt sich die – oft prozessentscheidende – Beweislast vom Patienten auf die/den Zahnärztin/Zahnarzt verlagern. Denn bei Gericht bekommt nicht immer derjenige Recht, der im Recht ist, sondern meist nur derjenige, der sein Recht auch beweisen kann, d. h. die Beweislast spielt eine entscheidende Rolle. Die/der Zahnärztin/Zahnarzt ist für die Einwilligung des Patienten in den Heileingriff beweisbelastet. Bereits die Behauptung des Patienten, die Aufklärung sei verspätet erfolgt und er habe sich deshalb in einem Entscheidungskonflikt befunden, ist ausreichend um eine Pflichtverletzung darzutun, deren Nichtzutreffen von der/dem Zahnärztin/Zahnarzt bewiesen werden muss.
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die Gerichte die bloße Aufklärungsrüge des Patienten allein nicht mehr hinnehmen. Die Gerichte stellen mittlerweile höhere Anforderungen an die Substantiierungspflicht der Patienten.
Das weithin verbreitete Unbehagen, der Patient stehe im Behandlungsfehlerprozess auf verlorenem Posten, hat den Vorwurf der Verletzung der Aufklärungspflicht als neuen Auffangtatbestand favorisiert. Die Verletzung bzw. die mangelnde Aufklärungspflicht ist das Prozessrisiko Nr. 1 für die Zahnärztin​nen/Zahnärzte geworden.

Honorarvereinbarung (§ 2 GOZ)
Will die/der Zahnärztin/Zahnarzt bei einer zahnärztlichen Leistung mit dem Honorar von der Gebührenordnung ab​weichen (§ 2 GOZ), so bedarf es für diese „Abdingung" der vorherigen Aufklärung des Patienten. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen unter „Kostenaufklärung (wirtschaftliche Aufklärung)“ verwiesen.
Aufklärung über Bedeutung und Auswirkungen

Der Patient muss wissen, was er vereinbart und welche Konsequenzen es für ihn hat. Hierzu muss der Patient insbesondere über die Bedeutung und die Auswirkungen der Vereinbarung einer von der GOZ abweichenden Honorarvereinbarung aufgeklärt werden, d. h. er muss darüber informiert werden, in​wieweit das Honorar von der GOZ abweicht.

Zusätzlich muss der betreffende Patient, mit dem eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, darüber informiert werden, dass eine Erstattung seitens des Kostenträgers möglicherweise nicht ge​geben ist.

Liegt eine derartige Aufklärung nicht vor, ist der Patient nicht an die Vereinbarung gebunden. Die Ver​einbarung muss stets zwischen Zahnärztin/Zahnarzt und Patient persönlich geschlossen werden.

Es ist ratsam, solche Vereinbarungen in schriftlicher Form zu dokumentieren. 
Checkliste für die Patientenaufklärung

A.
Vorfragen zum Behandlungsfall

1. Zeitpunkt richtig gewählt

2. Therapeutisches Privileg, Informationen vorzuenthalten

3. Intellekt und Bildungsstand des Patienten

4. Umfang im Hinblick auf die Dringlichkeit

B.
Aufklärungsgespräch

1. Selbstbestimmungsaufklärung

· Allgemeines

· Erläuterung der Diagnose

· Sonstige Informationen

2. Verlaufsaufklärung

· Darstellung der notwendigen Behandlung

· Erläuterung des notwendigen Eingriffs

· Person des Behandlers, vor allem des Operateurs

· Spezielle Informationen

3. Risiko- und Komplikationsaufklärung

· Darstellung der Gefahren mit Komplikationsquoten

· Besondere Risiken

· Behandlungsalternativen, Sicherheit, Erfahrung

· Auswirkung der Verwirklichung der Risiken

· Folgen der Nichtbehandlung

4. Fragen des Patienten

C.
Dokumentation

1. Datum, Zeitpunkt, Dauer des Aufklärungsgespräches

2. Einwilligungserklärung aufgrund vorstehender Aufklärung

3. Unterschrift von Arzt und Patient

	Dokumentation


	3.


Dokumentationspflicht

Rechtliche Grundlagen
Für Zahnärztinnen/Zahnärzte besteht die Pflicht, die in Ausübung ihres Berufes gemachten Fest​stellungen und die getroffenen Maßnahmen zu dokumentieren. Die gesetzliche Grundlage bildet § 30 Abs. 3 Heilberufe-Kammergesetz in Verbindung mit der Berufsordnung. Für den vertragszahn​ärztlichen Bereich finden diese berufsrechtlichen Grundsätze in den Bundesmantelverträgen die ent​sprechende Umsetzung (§ 5 Abs. 1 Bundesmantelvertrag Zahnärzte, § 4 Abs. 2 Satz 1 VdAK/AEV-Vertrag). Darüber hinaus sind in Spezialgesetzen entsprechende Rechtsgrundlagen zu fin​den (§ 73 Abs. 1 Ziffer 3 SGB V, § 28 RöV). § 295 SGB V normiert die Verpflichtung, die von der/dem Zahnärztin/Zahnarzt erbrachten Leistungen einschließlich des Tages der Behandlung mit Zahnbezug und Befunden aufzuzeichnen und zu übermitteln. In den neuen Behandlungsrichtlinien ab 01.01.2004 wird ebenfalls klargestellt, dass die Befunderhebung und Diagnose sowie ihre Dokumentation zur vertragszahnärztlichen Versorgung gehören (Abschnitt B I). Die Dokumentation gehört zur ordnungsgemäßen Erfüllung jeden Behandlungsvertrages. Sie dient zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Abrechnung der erbrachten Leistungen und ist ein wichtiges Mittel zum Beweis bei Rechtstreitigkeiten. Die Aufzählung der gesetzlichen Grund​lagen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da lediglich die zahnärztlich relevanten Gesetze ausgewählt wur​den.

Diese Aufzeichnung der Befunde und Behandlungsmaßnahmen dient nicht nur der Gedächtnisstütze für die/den Zahnärztin/Zahnarzt, sondern sie gewährleistet auch eine sachgerechte Erst- und An​schlussbehandlung und dient daher insbesondere therapeutischen Belangen im Interesse des Patien​ten. Die Dokumentation dient auch dem Nachweis der Zahnärztinnen/Zahnärzte, dass sie ihre Verpflichtungen zur Aufklärung erfüllt und die Patienten rechtzeitig und in dem notwendigen Umfang aufgeklärt hat.
In Anwendung der für die Aufklärung geltenden Grundsätze ist eine Dokumentation zu empfehlen, aus der hervorgeht, dass eine solche Aufklärung im „großen und ganzen“ erfolgt ist, und die aufzeigt, dass auf Risiken und alternative Behandlungsmöglichkeiten hingewiesen wurde, die für den einzelnen Patienten eine ganz besonders schwere Belastung bedeuten könnten (vgl. Urteil des BGH vom 15.02.2000, Az.: VI ZR 48/99). Die stichwortartige Wiedergabe der wesentlichen aufgezeigten Risiken reicht nach den Feststellungen des OLG Hamm im Urteil vom 11.01.1995 aus. 
Eine Dokumentation, die medizinisch nicht erforderlich ist, ist auch aus Rechtsgründen nicht geboten. Routinemaßnahmen und -kontrollen  müssen nicht dokumentiert werden.
Allgemeingültige Regeln für die Dokumentationspflicht gibt es nicht; sie richten sich nach dem indi​viduellen Einzelfall.

Für Zeitpunkt, Umfang, Aufbewahrungspflicht seitens der/des Zahnärztin/Zahnarztes und Einsichts​recht des Patienten gelten folgende Grundsätze:

Zeitpunkt der Erstellung

Die Aufzeichnungen über die Behandlung und die festgestellten Befunde sowie getroffenen Maßnah​men müssen spätestens bis zum Ende des einzelnen Behandlungsabschnitts vollständig vorliegen.
Umfang

Die Dokumentation muss es der/dem Zahnärztin/Zahnarzt ermöglichen, jede einzelne Behandlung eines Patienten genau nachzuvollziehen und - sofern erforderlich - Auskünfte und Bescheinigungen zu erteilen. Sie sollte leserlich sein, allgemein bekannte Abkürzungen beinhalten und auch für eine frem​de fachkundige Person verständlich sein, sie brauchen nicht allgemeinverständlich zu sein. Im Rechts​verkehr stellt die Karteikarte eine Urkunde dar. Die Unleserlichkeit stellt eine offensichtliche Unzu​länglichkeit der zahnärztlichen Dokumentation dar und kann aufgrund der Pflichtverletzung durch zu Beweiserleichterungen, u. U. sogar bis zur Beweislastumkehr im zivilrechtlichen Haftungsprozess führen.
Die Dokumentation muss dabei in jedem Fall die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen enthalten, deren Vornahme oder Nichtvornahme medizinische Konsequenzen haben kann. Die Rechtsprechung hat eine Reihe von Kriterien aufgestellt, anhand derer die Dokumentation auf ihre Zuverlässigkeit geprüft wird:

· Anamnese: sowohl die aktuelle wie auch die Eigenanamnese, möglichst ohne Wertungen;
· Diagnose und Therapie;
· Diagnostische Bemühungen;
· Untersuchungen, bei Nichtdokumentation gelten sie als nicht vorgenommen;
· Patientenaufklärung: sie muss aus Beweisführungsgründen nachvollzogen werden können;

· Funktionsbefunde,

· Medikation sowie dazu eventuelle ärztliche Hinweise: einschließlich der aussprechenden Person;
· Abweichungen von Standardbehandlung (Komplikationen, Wechsel des Operateurs etc.),
· Operationsberichte;
· ggf. Narkoseprotokoll;
· evtl. Zwischenfälle während der Behandlung bzw. Operation; 
· Verlaufsdaten;
· Empfehlungen an den Patienten: einschließlich derer, deren Befolgung er verweigert;

· Kontrolle der Mitarbeiter.
Dazu zählen nicht unterlassene Maßnahmen, die lediglich möglich, sinnvoll oder den tatsächlich durchgeführten gleichwertig sind. Eine Dokumentation ist überflüssig, wenn ihr Ergebnis für die Mit- oder Weiterbehandlung durch dieselbe/denselben Zahnärztin/Zahnarzt ohne Bedeutung ist.
Wichtig ist, dass die Person, die die Dokumentation vornimmt, aus den Aufzeichnungen hervorgeht. 

Zu dokumentieren sind solche Befunde, die wiederum zu weiteren Untersuchungen Anlass geben, danach die weitere Untersuchung und das Ergebnis. Allein die Tatsache, dass negative Befunde nicht dokumentiert sind, rechtfertigt nicht die Annahme eines Behandlungsfehlers. Dazu müssen spezielle Umstände treten, die bei den Untersuchungen dazu veranlassten, spezielle Untersuchungen durchzu​führen. Nur ausnahmsweise besteht die Pflicht zur Dokumentation negativer Befunde, z. B. wenn An​lass zur Ausräumung eines Verdachts besteht oder bei medizinisch besonders wichtigen Befunden. 

Als Dokumentationsmittel dient die Patienten-Karteikarte (siehe unten „Patientenkartei“), ebenso Röntgenaufnahmen, Modelle und Fotos, die den Zahnzustand belegen. Bei einer EDV-gestützen Dokumentation sind insbesondere die Schweigepflicht und die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten. 
Bei ausländischen Patienten ist es sinnvoll, die Anwesenheit einer sprachkundigen Person als Dol​metscher zu dokumentieren, wenn nicht sicher ist, dass der Patient die deutsche Sprache so gut be​herrscht, dass er die zahnärztlichen Erläuterungen verstehen kann.

Dauer der Aufbewahrung

Zahnärztliche Dokumentationen sollten nach Empfehlung der LZK Baden-Württemberg 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufbewahrt werden, soweit nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist geboten ist. Noch weitergehender sind die Verpflichtungen nach der Röntgenverordnung, siehe hierzu im Kapitel „Röntgen“. 
Einsichtsrecht des Patienten

Das Einsichtsrecht des Patienten ergibt sich zum einen aus der Berufsordnung, § 12 Abs. 4, zum anderen gehört es nach Auffassung des BGH zu den Nebenpflichten einer/eines Ärztin/Arztes – und somit auch einer/eines Zahnärztin/Zahnarztes –, dem Patienten Einsicht in seine Unterlagen zu gewähren. Dabei muss der Patient aber Rücksicht nehmen auf den geordneten Ablauf der Praxis. Da der Patient berechtigt ist, laufend und „in angemessener Form“ über Befunde und Prognosen unter​richtet zu werden, hat er das Recht, im Zusammenhang mit einem ärztlichen Gespräch, Einblick in alle diejenigen Unterlagen zu erhalten, die sich mit den physikalisch objektiven Befunden und Auf​zeichnungen über Behandlungsmaßnahmen und Medikation beschäftigen. Subjektive Anmerkungen zur Diagnose und Therapie (z. B. über Verdachtsdiagnose oder im Hinblick auf das Verhalten des Patienten) dürfen dabei abgedeckt werden.

Die Kosten für Fotokopien, sofern der Patient diese wünscht, muss der Patient selbst tragen. Bei unleserlichen Unterlagen hat der Patient Anspruch auf eine leserliche Abschrift, da sonst ihr Einsichts​recht ins Leere laufen würde.
Zur Einsicht berechtigt ist übrigens auch der Rechtsanwalt des Patienten und, wenn der Patient ver​storben ist, unter bestimmten Voraussetzungen auch dessen Erben, sofern es um vermögensrecht​liche Aspekte geht. Vorraussetzung dafür ist, dass der geäußerte oder mutmaßliche Wille des Verstor​benen dem nicht widerspricht. Dies folgt aus dem sog. postmortalen Persönlichkeits​belangen des Verstorbenen (BGH, Urteil vom 31.05.1983, Az.: VI ZR 259/81). Die Erben müssen das notwendige vermögensrechtliche Interesse an der Einsichtnahme nachweisen. Zur Frage der Beweislast für die mutmaßliche Einwilligung hat das OLG München in einer Entscheidung vom 09.10.2008, Az.: 1 U 2500/08, festgestellt, dass von einer solchen auszugehen ist, sofern die vom Arzt in diesem Rahmen angeführten Gründe nicht nachvollzogen werden und eine Weigerung nicht rechtfertigen können. Vom Arzt vorgetragene Gründe zur Wahrung seiner Schweigepflicht, wie eine Distanzierung des Verstorbenen von seiner Familie, sind nach Ansicht des Gerichts nicht hinreichend nachvollziehbar, da allein die Berufung auf den postmortalen Persönlichkeitsschutz nicht ausreichend sei. 
Einer/Einem nachbehandelnden Zahnärztin/Zahnarzt sind Auskünfte über Aufzeichnungen zu erteilen sowie Aufzeichnungen einschließlich Röntgenaufnahmen vorübergehend zu überlassen (vgl. Kapitel „Datenschutz“). Aber: Nach angemessener Frist sollte die Rückgabe der Röntgenbilder angemahnt werden!

Im Rahmen des prozessualen Einsichtsrechtes werden die Unterlagen der/des Zahnärztin/Zahnarztes vom Gericht beigezogen, sind im Original vorzulegen und werden Teil der Prozessakte. Unleserlichkeit geht zu Lasten des Behandlers.
Anspruch des Patienten auf Herausgabe der Behandlungsunterlagen

Wenn der Patient den Anspruch auf Herausgabe der Behandlungsunterlagen (Ablichtungen!) geltend macht, muss die/der Zahnärztin/Zahnarzt trotz einer noch nicht erfüllten Honorarforderung dem Patien​ten die Unterlagen in Ablichtung präsentieren. Nach der Rechtsprechung ergibt sich aus der Natur des Anspruches, dass ein Zurückbehaltungsrecht nicht in Betracht kommt. Die Kenntnis des Inhalts der zahnärztlichen Unterlagen kann für den Patienten von großer Bedeutung sein, und zwar nicht nur für einen Schadensersatzprozess, sondern auch für die weitere Gestaltung der Behandlung. Für die Fertigung der Kopien dürfen die Kosten dem Patienten auferlegt werden und insoweit darf auch die Herausgabe der Kopien bis zur Kostenerstattung verweigert werden. Nach Ansicht des Landgerichtes Dortmund (Beschluss vom 07.04.2000, Az.: 17 T 31/00) handelt es sich bei der Anforderung von Kopien seitens des Patienten um eine Holschuld, so dass zumindest kein Anspruch auf Zusendung der Behandlungsunterlagen besteht. 
Fraglich ist, ob Zahnärztinnen/Zahnärzte darüber hinaus auch zur Herausgabe von Original-Kranken​unterlagen verpflichtet sein könnten. Das OLG München hat diese Frage für den besonderen Fall, in dem es um die Herausgabe von immerhin 82 Röntgenaufnahmen ging, bejaht. Das Gericht kam zum Ergebnis, dass der Patient ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme vorweisen kann (Urteil vom 19.04.2001, Az.: 1 U 6107/00). Eine vom Patienten beabsichtigte Überprüfung der ordnungsge​mäßen Behandlung stellt nach Auffassung dieses Gerichtes ein solches berechtigtes Interesse und damit einen wichtigen Grund nach § 811 Absatz 1 Satz 2 BGB dar. 
Da es sich in diesem Fall um eine sehr hohe Zahl von Röntgenaufnahmen handelte, ist diese Entscheidung nicht ohne weiteres auf andere Fälle, in denen es um die Herausgabe einzelner Aufnahmen geht, anwendbar. Eine andere Ab​wägung zwischen den Interessen der/des Zahnärztin/Zahnarztes und denen des Patienten ist z. B. dann vorzunehmen, wenn die Behandlung noch nicht beendet ist oder die Unterlagen aktuell ge​braucht werden. In einem solchen Fall können die zahnärztlichen Interessen durchaus überwiegen. Bei einer ausnahmsweisen Verpflichtung zur Herausgabe der Originalunterlagen sind diese nur vorüber​gehend zu überlassen. 
Patientenkartei

Die Patientenkartei ist das Medium für die Dokumentation. 
Der Dokumentation des Behandlungsverlaufs kann bei einem Haftungsprozess große Bedeutung als Beweis zukommen. Wurden früher fast alle Patientenakten handschriftlich geführt, dokumentieren heute viele elektronisch. Der Beweiswert könnte dabei jedoch gemindert sein, vor allem, wenn die Daten nicht gegen nachträgliche Veränderungen geschützt sind (Urteil OLG Hamm, Az: 3 U 161/04). 
Der Umstand, dass nachträgliche Veränderungen bei nicht schreibgeschützter EDV leichter möglich sind, kann dem Praxisinhaber prozessual jedoch nicht zum Nachteil gereichen. Erst der konkrete, vom Patienten zu beweisende Vorwurf nachträglicher Beweismanipulation kann beim Einsatz einer EDV-Dokumentation zu Beweiserleichterungen des Patienten führen. Diese muss zunächst immer vom Patienten dargelegt und bewiesen werden. 

Dennoch käme nach Auffassung des Gericht der elektronischen Dokumentation der gleiche Beweiswert wie einer handschriftlichen zu, wenn der Arzt plausibel darlegt, dass die Dokumentation nicht nachträglich verändert wurde und sie auch aus medizinischen Gesichtspunkten plausibel erscheint. Dieser Auffassung wird auch in der Literatur zugestimmt (vgl. Martis/Winkhardt, Arzthaftungsrecht, Fallgruppenkommentar, 2. Aufl. 2007, S.445 m.w.N.). Die Dokumentation dient in erster Linie therapeutischen Belangen des Patienten. Eine Dokumentation, die medizinisch nicht erforderlich ist, kann auch aus Rechtsgründen nicht geboten sein (so schon vom BGH mit Urteil vom 23.03.1993, Az.: VI ZR 26/92). Eine über den therapeutischen Zweck hinausgehende Verpflichtung des Praxisinhabers zur Schaffung und Sicherung von Beweismitteln zugunsten des Patienten besteht danach nicht. 
Ein weiterer Schritt, der für die Zulässigkeit spricht, ist die Tatsache, dass in der neuen Röntgenverord​nung im Bereich der digitalen Radiographie eine unmittelbare Dokumentation und Archivierung auf digitalen Datenträgern zugelassen worden ist. Es müssen bestimmte Kriterien im Hinblick auf die Wie​dergabe und Übereinstimmung mit den Originalaufzeichnungen etc. erfüllt sein. Die Daten können sogar unter bestimmten Voraussetzungen via Datenleitung zur auswertenden Person geleitet werden. Es muss jedoch ein jederzeitiger Zugriff auf die Daten möglich sein.
Folgendes sollte bei der Patientenkartei unbedingt beachtet werden:
	Allgemeines
	· stets griffbereit
· leserliche, chronologische Eintragungen
· nur allgemein bekannte Abkürzungen verwenden
· fortlaufende Eintragungen
· verständlich auch für fremde fachkundige Person


	Inhalt
	· Personalien des Patienten
· Name ggfs. Geburtsname
· Vorname
· Geschlecht
· Geburtsdatum
· evtl. Geburtsort
· Anschrift mit Telefonnummer (privat und Arbeitsplatz)
· Beruf
· Krankenkasse,

· ggfs. Name des überweisenden Arztes oder Zahnarztes
· Behandlungsgrund
· Art der Behandlung
· behandelte Zähne
· Zahnstatus
· Behandlungsmittel
· Information über Rezeptur von Medikamenten mit Dosierung
· Vorerkrankungen, Allergien (sofern bekannt)
· Allgemeines Behandlungs- bzw. Erkrankungsrisiko
· Datum der letzten zahnärztlichen Behandlung
· Datum der letzten Röntgenaufnahme, deren rechtfertigende Indikation sowie Region der Aufnahme, Vorlage des Röntgenpasses
· Telefonnummer der Person, die im Notfall informiert werden soll



	Zusätzliche Unterlagen
	· Anamnesebogen der Patientenkartei beifügen,

· Röntgenaufnahmen, ausführliche rechtfertigende Indikation – unver-
wechselbar zuordenbar, mit Datum versehen
· Modelle, versehen mit Namen und Geburtsdatum, hinreichend fixiert, 
ordentlich aufbewahrt (Abdrucknahme in Kartei vermerken!)
· evtl. Kopie von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

· evtl. Arztbrief

· schriftlich vereinbarte Abdingungen

· Kopie der Quittung für die Zahlung der Praxisgebühr




Bedeutung der Dokumentation in der vertragszahnärztlichen Praxis, 
insbesondere im Arzthaftungsprozess
Der Dokumentation kommt große Bedeutung im Rahmen der Beweisaufnahme im Haftpflichtprozess zu.
Die unvollständige Dokumentation führt im Arzthaftungsprozess bei der Problematik der Kausalität eines Behandlungsfehlers oder bei behaupteter Aufklärungspflichtverletzung zu Beweiserleichterungen für den Geschädigten bis hin zur Beweislastumkehr. Auch im vertragszähnärztlichen Bereich kann es zu Problemen mit der Abrechnung kommen.

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes (BGH) ist die vertraglich wie deliktisch begründete Pflicht der Zahnärzte zur Dokumentation des Behandlungsgeschehens unverzichtbare Grundlage für die Sicherheit des Patienten in der Behandlung. Im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung gilt eine nicht dokumentierte Leistung als nicht erbracht (z. B. Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 28.11.2001).

Nachträge und Korrekturen in der Patientenkarte sind erlaubt, sofern sie zutreffend sind. Ist ein Prüf- oder Regressverfahren angekündigt, so sollten die Unterlagen vor Übersendung an die jeweiligen Gremien durchgesehen werden, sonst besteht erheblicher Erklärungsbedarf von unterschiedlichen Versionen.
Unzulänglichkeiten können Patienten Vorteile verschaffen. Fehlt ein gebotener Vermerk, wirkt sich dies zu Gunsten des Fehlernachweises aus. Auch beim Nachweis des Ursachen-Zusammenhangs kann mangelhafte Dokumentation eine Rolle spielen. Zwar bildet die unterlassene Dokumentation nicht selbst die Grundlage für einen Haftungsanspruch. Fehlt sie jedoch, kann gerade dieser Umstand es dem Patienten erleichtern, einen behaupteten Behandlungsfehler nachzuweisen. Grundsätzlich ist aber ein schuldhafter Behandlungsfehler als Ursache für einen Gesundheitsschaden Voraussetzung für einen Haftungsanspruch. Dies wiederum bedarf der substantiierten Behauptung durch den Patien​ten. Nach der Rechtsprechung kommen Beweiserleichterungen für den Patienten dann in Betracht, wenn die gebotene ärztliche Dokumentation lückenhaft oder unzulänglich ist und sich darum für ihn im Schadensfall die Aufhellung des Sachverhaltes unzumutbar erschwert. Dasselbe gilt im Hinblick auf den grundsätzlich vom Patienten zu erbringenden Beweis dafür, dass der Behandlungsfehler Ursache für den Körperschaden ist. Ferner kommt eine Beweislastumkehr wegen Dokumentationsmängeln regelmäßig dann in Betracht, wenn Krankenunterlagen gezielt nachträglich manipuliert wurden. 
Bei einer Wunschbehandlung ist Vorsicht geboten. Immer wieder wird die/der Zahnärztin/Zahnarzt mit Behandlungswünschen konfrontiert, die fachlich nicht angezeigt sind. Unabhängig von der Tatsache, dass solche Behandlungen nicht Gegenstand des Leistungsanspruches einer gesetzlichen Kranken​kasse sein können, sollte eine solche Behandlung nicht durchgeführt werden. In eine medizinisch nicht indizierte Behandlung kann der Patient nicht wirksam einwilligen (Urteil des BGH vom 22.02.1978, Az.: 2 StR 372/77). Damit setzt sich die/der Behandlerin/Behandler der Gefahr aus, nicht nur seinen Honoraranspruch zu verlieren, sondern auch Schadensersatzansprüchen des Patienten ausgesetzt zu sein. 

Die ordnungsgemäße Dokumentation ist erheblich für den Vergütungsanspruch und im Wirtschaftlich​keitsprüfverfahren. Kann eine Röntgenaufnahme trotz Aufforderung bei der KZV oder den Prüfungs​ausschüssen nicht vorgelegt werden und kann dies nicht nachvollziehbar entschuldigt werden (z. B. mit Überlassen an den Zweitbehandler), dann können die Leistungen als nicht erbracht angesehen werden. Können die Röntgenaufnahmen, die zum Zeitpunkt der Statuserstellung bei PAR vorgelegen haben, nicht vorgelegt werden, kann die Wirtschaftlichkeit in Frage stehen. Hier droht Regress. Röntgenaufnahmen und Modelle stellen obligate Befundunterlagen bei der PAR-Behandlung im Rah​men der vertragszahnärztlichen Behandlung dar, auch wenn die Wissenschaft anderer Auffassungen vertritt. Da eine ordnungsgemäße Planung, also die Aufstellung des PAR-Status, nur aufgrund ausrei​chender Befunde möglich ist, ist der Nachweis erforderlich, dass die Aufnahmen zum Zeitpunkt der Planung vorlagen, so dass allein hieraus der ordnungsgemäßen Dokumentation weitere Bedeutung zukommt.
Die Dokumentation gehört zum Leistungsinhalt der BEMA-Gebührennummern.

Zur hinreichenden Dokumentation gehört auch, dass die Ausführungen im Krankenblatt zur Leistungs​erbringung mit denjenigen in den Abrechnungsunterlagen übereinstimmen. Diesbezügliche Wider​sprüche gehen zu Lasten der/des Zahnärztin/Zahnarztes und können zum Ausschluss von Honoraran​sprüchen sowie disziplinarrechtlichen Sanktionen führen. Die/der Zahnärztin/Zahnarzt muss kontrol​lieren, dass solche Widersprüche nicht auftreten und ihre/seine Mitarbeiter entsprechend regelmäßig unterweisen. Werden eine handschriftliche und eine Elektronische Dokumentation geführt, ist insbesondere auf die Übereinstimmung zu achten, da ansonsten der Beweiswert der Dokumentation gegen​seitig vernichtet bzw. vermindert wird.
Die Beweiskraft einer Dokumentation reicht zunächst nicht weiter als die Summe der einzelnen Auf​zeichnungen. Deshalb werden nur die dokumentierten Vorgänge als geleistet betrachtet und es kön​nen honorarberichtigende Maßnahmen ergriffen werden. Nach Entscheidungen des Sozialgerichtes Frankfurt, Az.: S 27 Ka 1670/95 und des OLG Düsseldorf aus dem Jahre 1987 können solche Ab​setzungsgründe beispielsweise sein: 
Nr. Ä 1 (Ber)
worüber Patient beraten wurde

Nr. Ä925 (Rö) im Anschluss 

an ein OPG
über die behandlerische Notwendigkeit der zusätzlichen Röntgen-
Röntgenaufnahme

Nr. 8 (ViPr) mehrfach 

Innerhalb eines Quartals
über die Notwendigkeit der weiteren Vitalitätsprüfungen

Nr. 12 (bMF)
über die Notwendigkeit erbrachter Maßnahmen
Nr. 28(VitE)
über die Vitatlität des Zahnes (fehlende Vitalitätsprüfung, fehlende 
Röntgenaufnahme)

Nr. 32 (WK)
über die Kanallänge und wie weit aufbereitet wurde (fehlende 
Röntgenmessaufnahme)
Nr. 34 (Med) in Verbindung

Mit VitE
über die Notwendigkeit der medikamentösen Einlage (z. B. die 
Trockenlegung des Kanals nicht möglich)

Nr. 35 (WF)
fehlende Kontrollaufnahme bei Wurzelfüllung

Nr. 40 (I) mehrfach bei 

Chirurgie
wie lange der Eingriff andauerte

Nr. 56c (Zy3)
über den erforderlichen operativen Mehraufwand (OP-Bericht)

Nr. 105 (Mu)
über Befund und/oder Therapiemaßnahmen

Nr. 107 (Zst) mehrfach 

Innerhalb eines Quartals
über Notwendigkeit der 2. und 3. Zahnsteinentfernung

Nr. P200
über die Anleitung des Patienten zur Mundhygiene und/oder eine Bemerkung über die Mitarbeit des Patienten bzw. dessen verbesserter Mundhygiene, ob es sich um eine Kürettage oder Lappenoperation gehandelt hatte, über die Notwendigkeit einer Schienenbehandlung (das Ankreuzen auf dem Deckblatt im PAR-Status allein reicht nicht aus)

Im Falle einer Einzelfallprüfung muss der/dem Vertragszahnärztin/Vertragszahnarzt die Unwirtschaft​lichkeit seiner Behandlung im Einzelfall nachgewiesen werden. Genügt seine Dokumentation den allgemeinen Anforderungen, gehen Unklarheiten nicht zu seinen Lasten. Auch bei der Einzelfallprüfung kann es jedoch zu einer Beweislastumkehr kommen, wenn die Dokumentation derart vernachlässigt wird, dass sie verworfen wird. 

Die ordnungsgemäße Dokumentation spielt auch eine Rolle bei statistischen Vergleichsprüfungen, da nur mit der ausführlichen Dokumentation die Praxisbesonderheiten oder kompensatorische Einsparun​gen zu erklären sind. Außerdem benötigen die Zahnärztinnen/Zahnärzte präzise Aufzeichnungen, um eventuelle Auskunftsansprüche von Krankenkassen erfüllen zu können. 
Eingangsgespräch mit dem Patienten





Risikoaufklärung





Darstellung der spezifischen Risiken des Eingriffs


besondere Risiken des Ein-griffs


Auswirkungen der Risiken bei Verwirklichung


Folgen der Nichtbehandlung





Diagnoseaufklärung





Erläuterung der Diagnose


Erläuterung des Krankheits-bildes





Sicherungsaufklärung





Darstellung spezieller post-operativer Risiken (z.B. Nachblutungen etc.)


ggf. Belehrung über Medika-menteneinnahme


Nachsorgeempfehlungen


ggf. Darstellung von Aus-wirkungen auf Lebens-führung





Eingriff





Aufklärung 





Verlaufsaufklärung





Darstellung der notwend-igen Behandlung


ggf. Darstellung und Erläut-erung gleichwertiger Be-handlungsalternativen mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen


ggf. Vorstellung der Person des Behandlers





Indikation zum Eingriff





angemessene Überlegungsfrist (je nach Schwere des Eingriffs)
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